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TADEUSZ reger

e-CIESZY.« 7e r o r a n „ n +1,

des poln. Hationalrates fur das Herzogtum Teschen in 

Angelegenheit der Bauaktion zur Behebung der Wohnungs

not im Gebiete des Herzogtums Teschen*

Zwecks Erleichterung der Erbauung von kleinen 

Wohnungen und Behebung des KŁbinwohnungsmangels im 

Gebiete des Herzogtums Teschen wird nachstehendes an

geordnet:
I.Zur  Durchführung dieser Aktion berufene Juridi-sche 

und physische Personen» 
m- lait uJitr r: - 7 r -" WIT‘r-T*1*1 ~ "*"M

§ i •
Zur Einleitung der Bauaktion zwecks Behebung der Woh- 

nungsnot Äind in erster Linie das Land und die Gemeinde, 

in welcher sich der Wohnungsmangel fühlbar macht, be- 

rufen. Desgleichen physische und ^uri(H-sBhe Personen, 

welche Wohnungen für sich bezw. fur ihre Bepaten und 

Arbeiter benötigen.

§ 2 .

Diese Personen haben eine Baugenossenschaft zu gründen, 

deren Ziel es sein wird, Bauparzellen und Baumaterial 

anzukaufen und hygienische, billige kleine Häuser für 

Familien Kriegsinvalider, Witwen und Waisen nach im 

Kriege Gefallenen sowie für vielköpfige Arbeiter- und 

Beamtehfamiłien zu errichten, i -- ***.
§ 3 .

Diese Genossenschaften können in Jedem Orte, in welchem 

sich die H:twendigkeit der Einleitung einer Bauakticn 

zur Behebung der ’Johnungsnot ergibt, gebildet werden.

II. Erwerb des Baugrundes und Art der zu erbauenden 
m IW» «M. MM — M» — W»m-M»>MM<—»...III» I.MUMi M. M MM «M» — M* MM MM MM MIM —■ M M— «Ml MM WM «*M MM MM. MM MMMMIM—MM—M MM MM — .M. —•

Hauser .

§ 4.

Die Baugenossenschaften werden die Möglichkeit haben, 



T-

Bauplätze im Wege des Baurechtes gemäss des Gesetzes 

vom 26./IV. IS12 Ü.V.B1. 86 zu erwerben.

überdies haben die Gemeinden den Baugenossenschaften 

geeignete Bauplätze gegen einen mässigen Pachtzins auf 

die Dauer von 80 Jafcren zu überlassen und ihnen das 

Baurecht einzuräumen.

Desgleichen wird den Baugenossenschaften die lang

jährige, zwangsweise Pachtung der im Stadtgebiete, 

in welchem die Baugenossenschaft in die Bauaktion ein

treten will, gelegenen, dem Grossgrundbesitz gehörigen 

Grundstücke gemäss der Bestimmung des Baurechtes ein- 

g e räumt•

§ 5.

Im Falle der unbedingten Kotwendigkeit kann mit 

Rücksicht auf die durch die vorliegende Verordnung 

gesteckten Zieler die politische Landesbehorde die Ein- 

ver1erbung\von Grundstuckteilen, welche aus enhalb des 

Stadtgebietes liegen, aussprechen, wenn nur auf diese 

Art eine günstige Losung der Bauaktion durch Erteilung 

des Baurechtes bezw. des langjährigen Pachtrechtes auf 

diesen Grundstücken erfolgen konnte.

§ 6 .

Wenn der Besitzer eines Bauplatzes nicht bis 

spätestens finde Juni 1921 an einen Bau schreitet und 

auch nicht freiwillig der Baugenossenschaft bis zum 

genannten Termin den Bauplatz anbietet, letztere aber 

gezwungen wäre,aus Rücksicht auf die gesamte Situierung 

des Baues vom obigen Bauttatz Besitz zu ergreifen, kann

die pol. Behörde nach erfolgter Erhebung und mit Rück- 

stiht auf den durch die Verordnung festgelegten Zweck 

die Enteignung aussprechen.

§ 7.

Die Baugenossenschaften können auf ihren Bau

plätzen nachstehende Arten von Wohnhäusern errichten* 

• Qho,kin dfyon Bi nrnintwm ww.



Die Baugenosaąnaehaften i-cnnH t i g auch
-o ^y»

Uffi^2uw1ii®i«*iWbauteiTU«S' PH vathau gern der Hi tgl i oder 

durchfuhren , un neue Wohnungen 3» orl nwQ<ri| bei rloich- 

zeitlc >r Vergrösserung los Wchnrauaes^^'^-r^^^^-**. r

III. BaukapitalA

Die 3 ug nosssnsc ..ft er das/Buukapital fcfcr
CMÄ» • 

tirtrtlxtxx ihre Zwecke in nächst- kor Art ijfrt '
,g der L’.it A? dor|^W žu<J 1 ■' : . '.■

uv.:’ 4în-ùWW> . :. haben sovielmal 3.0003

211 er 3 e-.; ••>!• ule si^ Wohnungen von der Genossenschaft 

für ihre Funktionäre unsprechenj physische ?cr- 

senen sovieml SCO Ef als sie o'chnrüuno t ein

schliesslich Küche von d®r Genossenschaft nie

ten vnillen.

b) Durch Hypothekardarlehen, welche den Eauronos'en- 
i

schäften von der Landesregérung für die projek

tierten Bauten erteilt werden. Die Höhe des au 

gewahrenden Darlehens wird auf Gründ der vtrge- 

1 egten Plane und Zcstenv r.,nqchläge fest gasest zt

und kann hM hin
iCi-wA, <h".»4.y ■ -*w

90 hoi Si^ûxü2Èààafaa.^Â wohrorch

.»bis zu

B5 Í? , WA

..... ■ _ - :

'•" V, V». i''
-'..ird D~t. ' ■„ , Suues, auf welchen die



Hypothek sichergestellt werden soll, abhängig gemacht 

werden. Die restlichen 10 der Baukosten

hat der Bauwerber zu tragen,•

Die Gewährung des Darlehens, dessen Hohe unter 
b^ näher bezeichnet ist, erfolgt durch die LLWHMHsíegi erung 

uber Ansuchen der Genossenschaft unter Berucksichtung

des Baufortschrittes vorläufig auf 5 Jahre *Zinsenfrei; 

nach diesem Zeitpunkte aber unterliegt dieses Darlehen

einer Verzinsung in der Hohe, dass Verzinsung und Amor

tisation den Zinsfuss von 2 i f 1 $5 s nicht über

steigen.

e) Durch Herausgabe von 3 $5igen Verzinslichen und 

amortisablen Teilschuldverschreibungen, fur wel

che das Land die Haftung übernimmt.

IV Erleichterungen.

A In nezug auf den Bau.

zwecks Ermöglichung uTTd Beschleunigung der Bauak

tion zur Errichtung billigerer Wohnungen 'werden Bauer- 

leichterungen für diese Bauten nach gepflogenen Bespre

chungen mit der technischen Abteilung der Landesregie

rung, den Bauämtern der Städte Teschen und Bielitz und 

der Genossenschaft der Baugewerbetreibenden durch eine 

besondere Verordnung festgelegt.

B Steuerbegünstigungen.

§ 10 .

Baugenossenschaften, v,eiche zwecks Behebung; der 
Wohnungsnot die in dieser Verordnung näher bezeichneten 

iiirn "B i8tf "'n längstens bis 31.
Dezember 1S2S durchführen, vzerden nachstehende Steuer

erleichterungen gewährt: ( x f t

1. /Für

die staatliche Steuerbefreiung auf die Dauer 

von 24 Jahren;



a/, . v, s . «*»?**,
\ Ccx-trW.-^ v * ( v

2. /Für

unter- X^aag®Btoip<w-ÿ-'rTBôvriV’*Tôir^o^»'âtï^n, wel-

c h a,, durch. -Ter n e r d û r c h U m w a n cl 1 u n g

vau-Jla££hiftsz^^-LJ^^^

erleichterungen, welche vom poln. Nationalrat

herausgegeben wurde»

Die Zuerkennung von Erleichterungen, bezw. die

Befreiung voryan^aittelbare» Gebühren, sowie St emp sIjge- 
bühren für Eingaben, Beilagen, Protokollen und Dokumenten

welche von der Baugenossenschaft in Angelegenheit der

in dieser Verordnung festgelogten Bauten eingebracht

und anerkannt werden, wird durch eine besondere Verordnun

geregelt»

§ 12»

Was die Befreiung der in f IC in besonderen ange- 
,«>*7» .

führten Hauser^ von den Landes- bezwiJjSeEieindeunilagen 

anbelangt, v/erden die betreffenden Behörden ermächtigt, 

im Falle der Zuerkütnnung der staatlichen Steuerbefreiung

ebenfalls eine Befreiung von den Um- und Auflagen in

zu lassen
KommunalbeDiesbezüglich haben dieLande

demselben Hasse zukommen

hürden Beschlüsse zu fassen, welche /©rdnungsgemass zu 

verlautbaren und hernach unter Beischluss des abschrift

lichen Protokolls samt eventuell eingebrachten linwen- 

dungen der Landesregierung zur Gehehmigung vcrzulegen, 

sind.

C Sonstige Erleichterungen.

§ 13.

Dio im Sinne der vorstehenden Verordnung ge

schaffenen «n d i n- V e ł*w altu "der-irart w»»

- ha&tl4& Wohnungen unterliegen nicht den Bestimmungen 
w»» /



Die dohnungszinse solcher Häuser müssen Je

doch im Einvernehmen mit dem Wohnungsamt festgesetzt 

werden, wobei die Baukosten, die Verwaltung, Verzin

sung und Amortisation sowie ein massiger Reingewinn 

des Besitzers zu berücksichtigen sind«

§ 15.

Um die breitesten Volksschichten zur Aktien 

zwecks Behebung der Wohnungsnot anzueifern, können 

die Wohnungsämter den Aufenthalt in der Gemeinde Je

nen Personen, welche weder ständig in dieser Gemeinde 

wohnen noch in derselben zuständig sind unter der Be

dingung bewilligen, dass die Personen schriftlich erklä

ren, der Baugenossenschaft als Mitglieder beizutreten 

und eine solche Geldsumme zu erlegen, für welche die 

Baugenossenschaft im Sinne der Bestimmungen vorste- 

hander Verordnung ein Haus mit^soviel Wohnräume-er

bauen konnte, als die betreffende Person selbst zu be- 

nüt^én beabsichtigt. Dieses Haus soll dann im Eigentum 

dieses Gencssenschaftsmitgli'edes verbleiben.
§ iř.

Dieselben Rechte, welche auf Grund obiger Be

stimmungen den Baugenossenschaften zustehen, geniessen 

auch Gemeinde- und andere Kommunalverbände, wenn sie 

selbst innerhalb der im § 10 festgesetzten Zelt an 

den Bau kleiner, billiger Wohnungen auf eigenem Grunde 

zur Behebung les l'ohnungsmangels schreiten.

§ 1£«

Zwecks Erteilung von Subventionen an die Ge

nossenschaften und deren Mitglieder, welche Subventionen 



betragen.

b) Von Bauparzellen- Besitze^ und zwar von 

jeder im\ Stadtgebiet gelegenen Bauparzelle 

eine Jährliche Abgabe von % des im 

Sinne des Gesetzes vom 9./2. 1850 § 50 

R.G.B1» Sri» 50. und anderer zu dieser 

Vorschrift bezugnehmenden Bestimmungen 

und Verordnungen festegesetzten Wertet 
\

der Bauparzellen» t
2.) Von Jenen privaten und öffentlichen Insti

tuten v<elche aus Erteilung der Hypothekardar

lehen Hutzen ziehen»

zur Sicherstellung der Baukapitals- Verzinsung in der 

Hohe des Jeweiligen Sparkassezinsfusses notwendig 

sind , haben die Gemeinden Wohnungsfànde zji errichten»

Einnahusquellen der Wohnungsfonde: ,
1.) Dan Gemeinden wird das Recht zustehen’einzu 

a) Eine besondere Jährliche Abgabe von Sei

tab der V/ohnungsbesitzer, in alten, nicht 
\

uagębauten Häusern. Diese Abgabe wird

von Wohnungen entrichtet, welche aus mehr 
als à, Wohn^aumeLbestehon^ und wird bis 

zu einschliesslich 1000 K JJ&hrlichen

Bruttezinses 1 fur weitere 500 K % 

Diese Abgabe kann auch dadurch geleis

tet werden, dass obige Institute den Bau

genossenschaften ein Hypothekardarlehen zu 

einem hm-.niedrigeren als sonst geferder- 

derten Zinsfüsse gewähren; oder dass diese 

Institute der Baugenossenschaft als Mitglieder 

beitreten und zwar mit einem Anteile, des

sen Hohe im Einvernehmen mit dem Zentral

verband der Baugenossenschaft bestimmt wird.



§
Bei Einhebung der in § 18 bezeichneten Abgabe ha

ben sich die Gemeinden an die Vorschriften für Gemeinde

umlagen zpřímit en.

V. Verwaltung •

«HF*

Die im Gebiete des Herzogtums feschen im Sinne 

obiger Tio«WAT Vdht.: sich^ bildenden Baugenossenschaften 

haben einen Zentralverband bei der Landesregierung zu 

gründen.

C

Der Zweck dieses Verbandes wird sein;

a) Herausgabe von Verordnungen allgemeiner 

Natur für die Baugenossenschaften der ein

zelnen Gemeinden.

b) Festsetzung der Art der Kapitalsaufbrin

gung.

c) Die Auswahl, bezw. das Ausarbeiten mus- 

tergiltlger Plantypen für Wdhnr&une ver

schiedener Art unter Berücksichtigung 

weitgehendster innerer Einfachheit in der 

Ausgestaltung der WohmyigeiUu k '

d) Genehmigung der Bau- uhd Situationsplaňei

e) Ständige Überwachung der Tätigkeit der

Baugenos enschaften in den einzelnen Ge- 

• meinden.

f) Herausgabe von TeilSchuldverschreibungen

In den Zentralverband haben als Mitglieder ein— 

zutretens

1.) Je ein von den Baugenossenschaften gewühlter

2.)

Vertreter.

Die von der Landesregierung bestellten



Busçfevé*t r et er •

Die Zahl der von der Landesregierung bestdllten 

Mitglieder, in deren Mitte sich ein Vertreter der Fi- 

nazbehürde befinden küss, darf «xn ł der aus der bahl 

hervorgegangehen Mitgliederanzahl nicht überschreiten.

§
Die Mitglieder des Zentralverbandes wählen aus ihre: 

Mitte einen Vorsitzenden und dessen Stellvertrater.

VI Überwachung.

• £/•
Der Zentralfrerband untersteht der Landesregierung, 

welche für die Baugenossenschaft ein Musterstatut aus

arbeiten wird und wird die Aufsicht durch einen Fe- 

gi żrungskomr.issaw ausgeübt werden«

Die Verwaltungskosten des Zentralverbandes wird 

die Landesregierung tragen.

Die Entscheidung in Angelegenheit der staatlichen 
Steuern^nd~Cnnittelbaren Stemnej

bahren fallt in letzter Instanz sowie bei Festsetzung^ 

der im Sinne des § $ Punkt b)i vorliegende Verordnung 

und Bewilligung zur Herausgabe von TeilSchuldverschrei

bungen Punkt c)- in erster und letzter Instanz dio 

-Finanzbehürde, in allen anderen Fällen die Landesregie® 

rung.
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